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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Einkommensteuer: Anwendung des § 50i Abs. 1 EStG auf Besitz-Personenge-
sellschaften in Schenkungsfällen 
Urteil vom 16.07.2025, Az: I R 13/22  

2. Körperschaftsteuer: Verlustabzugssperre zur Verhinderung einer doppelten 
Nutzung von Organschaftsverlusten im In- und Ausland 
Urteil vom 16.07.2025, Az: I R 20/22  

3. Schenkungsteuer: Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 15 und 17 ErbStG 
Urteil vom 30.07.2025, Az: II R 12/24  

4. Grunderwerbsteuer: Entfallen der Steuervergünstigung nach § 5 Abs. 2 
GrEStG infolge eines Insolvenzplans 
Urteil vom 27.08.2025, Az: II R 50/21  

5. EUV 833/2014: Einziehung einer aus Russland stammenden Schiffsladung  
Beschluss vom 26.11.2025, Az: VII B 80/25 (AdV)  

6. EUV 833/2014: Einziehung eines Schiffs  
Beschluss vom 26.11.2025, Az: VII B 81/25 (AdV)  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

 
1. Einkommensteuer: Anwendung des § 50i Abs. 1 EStG auf Besitz-Personengesell-

schaften in Schenkungsfällen 
Urteil vom 16.07.2025, Az: I R 13/22 
1. § 50i Abs. 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes (EStG) i.d.F. des Gesetzes zur 
Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25.07.2014 (BGBl I 2014, 1266, BStBl 
I 2014, 1126) --KroatienAnpG-- setzt als modifizierte Rechtsgrundverweisung auf 
Abs. 1 Satz 1 der Vorschrift eine Übertragung oder Überführung des betreffenden 
Wirtschaftsguts in das Betriebsvermögen der Besitz-Personengesellschaft voraus. 
 
2. Eine Übertragung oder Überführung in diesem Sinne ist (nur) der erstmalige Über-
gang des Wirtschaftsguts "von außen" in das Betriebsvermögen der Besitz-Personen-
gesellschaft, nicht jedoch ein Transfer von Wirtschaftsgütern zwischen dem Gesamt-
hands- und dem Sonderbetriebsvermögen oder zwischen verschiedenen Sonderbe-
triebsvermögen derselben Personengesellschaft. 
 
3. Eine Übertragung oder Überführung kann nur dann ohne Aufdeckung stiller Reser-
ven im Sinne des § 50i Abs. 1 EStG erfolgt sein, wenn das maßgebliche Wirtschafts-
gut überhaupt über stille Reserven verfügt hat. Hieran fehlt es insbesondere, wenn die 
Herstellung oder der entgeltliche Erwerb des Wirtschaftsguts mit dem Zeitpunkt, zu 
dem es Betriebsvermögen der Personengesellschaft geworden ist, zusammenfällt. 
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4. Ein Wirtschaftsgut im Sinne des § 50i Abs. 1 EStG , das ohne Aufdeckung stiller 
Reserven in ein Betriebsvermögen einer Besitz-Personengesellschaft übertragen wor-
den ist, bleibt nach § 50i EStG steuerverhaftet, wenn es im Wege der Schenkung ohne 
Aufdeckung stiller Reserven und ohne Ausscheiden aus dem Betriebsvermögen der 
Personengesellschaft zivilrechtlich auf eine andere Person übertragen wird; die 
Rechtsfolgen des § 50i Abs. 1 Satz 1 und 3 EStG können in diesem Fall auch erstmals 
bei dem Rechtsnachfolger eintreten. 
 
5. Bei der nach § 50i Abs. 1 EStG vorzunehmenden Prüfung, ob Anteile die Voraus-
setzungen des § 17 EStG erfüllen, ist auf die im Zeitpunkt der Übertragung oder Über-
führung jeweils gültige Fassung des § 17 EStG abzustellen. 
 

  
2. Körperschaftsteuer: Verlustabzugssperre zur Verhinderung einer doppelten Nut-

zung von Organschaftsverlusten im In- und Ausland 
Urteil vom 16.07.2025, Az: I R 20/22 
1. Die zeitliche Anwendungsregelung des § 34 Abs. 9 Nr. 8 des Körperschaftsteuerge-
setzes (KStG) i.d.F. des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unterneh-
mensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl I 
2013, 285, BStBl I 2013, 188), nach der die Verlustabzugssperre des § 14 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 rückwirkend auf alle nicht bestandskräftig veran-
lagten Fälle anwendbar ist, enthält keine verdeckte Regelungslücke. Eine (verfas-
sungskonforme) Beschränkung ihres zeitlichen Anwendungsbereichs scheidet aus. 
 
2. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 ist persönlich auf jeden Or-
ganträger anwendbar und nicht lediglich auf solche, die sowohl in der Bundesrepublik 
Deutschland als auch in einem ausländischen Staat ansässig sind. 
 
3. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 gehört zu den von § 7 Satz 1 
des Gewerbesteuergesetzes in Bezug genommenen Gewinnermittlungsvorschriften; 
die Vorschrift ist daher auch bei der Ermittlung des Gewerbeertrags zu berücksichti-
gen. 
 
4. Eine nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG i.d.F. vom 20.02.2013 erforderliche Be-
rücksichtigung von negativen Einkünften des Organträgers oder der Organgesellschaft 
bei der Besteuerung im ausländischen Staat liegt nur insoweit vor, als eine am Ertrag 
orientierte ausländische Steuer unter Einbeziehung sämtlicher Einkünfte, die aus der 
gleichen Quelle stammen, bei periodenübergreifender Betrachtung endgültig niedriger 
festgesetzt wurde als ohne Berücksichtigung dieser Einkunftsquelle. 
 

  
3. Schenkungsteuer: Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 15 und 17 ErbStG 

Urteil vom 30.07.2025, Az: II R 12/24 
1. Die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 15 des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes (ErbStG) setzt voraus, dass die Zuwendung ausschließlich, das heißt 
ausnahmslos und uneingeschränkt, Zwecken der jeweiligen Gebietskörperschaft dient. 
 
2. Die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 17 ErbStG liegt nach dem Rechtsgedan-
ken des § 56 der Abgabenordnung nur dann vor, wenn die Zwecke der Satzung des 
Zuwendungsempfängers, denen die Zuwendung gewidmet ist, ausschließlich, das heißt 
ausnahmslos und uneingeschränkt, steuerbegünstigte Zwecke sind. 
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4. Grunderwerbsteuer: Entfallen der Steuervergünstigung nach § 5 Abs. 2 GrEStG 
infolge eines Insolvenzplans 
Urteil vom 27.08.2025, Az: II R 50/21 
1. Ist ein Grundstück vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens in eine Gesamthandsge-
meinschaft eingebracht und der steuerbare Erwerbsvorgang nach § 5 Abs. 2 des 
Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) ganz oder teilweise von der Steuer befreit wor-
den, wirken die Änderung der Beteiligung des Einbringenden an der Gesamthand auf-
grund der Erfüllung eines Insolvenzplans und der dadurch bewirkte Wegfall der Be-
günstigung nach § 5 Abs. 3 GrEStG materiell auf den vor der Insolvenzeröffnung be-
gründeten Erwerbsvorgang zurück. 
 
2. Die Grunderwerbsteuerforderung entsteht in diesem Fall zwar erst mit Wegfall der 
Voraussetzungen für die Steuerbefreiung. Sie ist aber eine (nachträglich) begründete 
Insolvenzforderung, weil der Tatbestand, an den das Gesetz die Steuerpflicht knüpft, 
vor Insolvenzeröffnung verwirklicht worden ist. 
 
3. Die einjährige Verjährungsfrist nach § 259b Abs. 1 der Insolvenzordnung (InsO) 
gilt auch für Steuerforderungen. Wann eine Forderung nach § 259b InsO fällig wird, 
bestimmt sich nach den Steuergesetzen. 
 

  
5. EUV 833/2014: Einziehung einer aus Russland stammenden Schiffsladung  

Beschluss vom 26.11.2025, Az: VII B 80/25 (AdV) 
1. Das in Art. 3i Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der bis zum 24.02.2025 
geltenden Fassung der Verordnung (EU) 2024/3192 ( Verordnung (EU) Nr. 833/2014 
) verwendete Tatbestandsmerkmal des "Verbringens" gelisteter Waren in das Zollge-
biet der Union ist auf der Grundlage einer summarischen Prüfung als ein vom mensch-
lichen Willen getragener Realakt des körperlichen Gelangens zu verstehen. In einer 
durch technische Defekte ausgelösten Seenotsituation, in der ein Schiff manövrierun-
fähig treibt und lediglich durch äußere Umstände (Wind, Strömung) in Gewässer der 
Union gelangt, ist das Vorliegen eines willensgetragenen Verbringens im Sinne dieser 
Vorschrift ernstlich zweifelhaft. 
 
2. Bei der Auslegung des Art. 3i der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sind die Vorga-
ben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (SeeRÜbk) --insbesondere 
das Recht auf friedliche Durchfahrt (Art. 17, 18 SeeRÜbk) und das völkergewohn-
heitsrechtlich anerkannte Nothafenrecht-- sowie die in Art. 3s Abs. 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 833/2014 verankerte Nothafen-Ausnahme zu berücksichtigen. Ob und in 
welchem Umfang hieraus für havariebedingt eingelaufene Schiffe mit sanktionierter 
Ladung eine sanktionsrechtliche Ausnahmesituation folgt, ist unionsrechtlich klä-
rungsbedürftig und begründet im Verfahren nach Art. 45 Abs. 2 des Zollkodex der 
Union (UZK) erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer auf Art. 198 Abs. 1 
Buchst. b Ziff. iv UZK i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 des Zollverwaltungsgesetzes gestütz-
ten Einziehung der Ladung. 
 

  
6. EUV 833/2014: Einziehung eines Schiffs  

Beschluss vom 26.11.2025, Az: VII B 81/25 (AdV) 
1. Der unionsrechtliche Ausfuhrbegriff des Art. 3s Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 
(EU) Nr. 833/2014 in der bis zum 24.02.2025 geltenden Fassung der Verordnung (EU) 
2024/3192 ( Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ) ist weit, funktional und zweckorientiert 
auszulegen und erfasst grundsätzlich jedes physische Verbringen eines in Anh. XLII 
der Verordnung gelisteten Schiffs aus dem Gebiet der Union. 
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2. Gelangt ein Schiff infolge einer Seenotsituation in Gewässer der Union und wird 
erst später durch die Verordnung (EU) 2025/395 in Anh. XLII zu Art. 3s der Verord-
nung (EU) Nr. 833/2014 aufgenommen, begründen der Ausnahmetatbestand des Art. 
3s Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 , das völkergewohnheitsrechtliche Not-
hafenrecht sowie das Recht auf friedliche Durchfahrt nach Art. 17 , 18 des Seerechts-
übereinkommens der Vereinten Nationen erhebliche Zweifel im Sinne des Art. 45 
Abs. 2 des Zollkodex der Union (UZK) daran, ob das Auslaufen als verbotene Ausfuhr 
zu qualifizieren und eine Einziehung nach Art. 198 Abs. 1 Buchst. b Ziff. iv UZK 
i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 des Zollverwaltungsgesetzes gerechtfertigt ist. 
 
3. Die Einziehung eines gelisteten Schiffs, das den einzigen wesentlichen Vermögens-
wert des Betroffenen bildet, führt zu einem irreversiblen Substanzverlust und damit zu 
einem unersetzbaren Schaden im Sinne des Art. 45 Abs. 2 UZK. Hohe, durch verwal-
tungsinterne Sicherungsmaßnahmen entstandene Verwahrkosten begründen kein über-
wiegendes öffentliches Vollzugsinteresse. 
 

 
  

 

 


